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Verordnung
über die Festsetzung

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 10-12 VE
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn

Vom 17. Februar 2004

Auf Grund des § 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141,
1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom
23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850/2852), in Verbindung mit § 6 Abs. 5
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), wird verordnet:

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 10-12 VE vom 31. Mai

2002 mit den Deckblättern vom 5. August 2002 und vom 13. Januar
2003 für das Grundstück Rhinstraße 100 im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf, Ortsteil Marzahn, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann beim

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökolo-
gische Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung,
Bereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans können beim Bezirksamt Marzahn-
Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwicklung,
Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Stadtplanung und
Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz, kos-
tenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetzbuchs bezeichnet
oder die im Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthal-
ten sind, innerhalb eines Jahres,

2. Mängel der Abwägung innerhalb von sieben Jahren
seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber dem Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend machen; der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu-
legen. Nach § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und nach § 32 Abs. 2
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird die Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie des Abwägungs-
gebots nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2004

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Sechsundzwanzigste Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur Abgeltung

der Bürokosten der Gerichtsvollzieher
Vom 1. März 2004

Auf Grund des § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBl. I
S. 1798), in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Übertragung der
Ermächtigung nach § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes vom
12. September 1975 (GVBl. S. 2370), wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvoll-

zieher vom 22. Oktober 1975 (GVBl. S. 3059, 1976 S. 204), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 14. April 2003 (GVBl. S. 167),
wird wie folgt geändert:
1. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2
Als Entschädigung erhält der Gerichtsvollzieher die von ihm erho-

benen Schreibauslagen und einen Anteil der von ihm für die Erledi-
gung der Aufträge vereinnahmten Gebühren. Der Gebührenanteil
wird für das Jahr 2001 auf 57,1 v. H. festgesetzt. Solange für die dar-
auf folgenden Kalenderjahre noch kein Gebührenanteil festgesetzt
ist, gilt der für das Kalenderjahr 2001 festgesetzte Gebührenanteil
vorläufig weiter.“
2. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Höchstbetrag der einem Gerichtsvollzieher zustehenden
Gebührenanteile beträgt im Kalenderjahr 2001 22 000 €. § 2 Satz 3
gilt entsprechend. Wird der Höchstbetrag an Gebührenanteilen über-
schritten, so verbleiben dem Gerichtsvollzieher 50 vom Hundert des
Mehrbetrages.“

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft. 

Berlin, den 1. März 2004

Senatsverwaltung für Justiz

Karin S c h u b e r t
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Verordnung
über die Übertragung der Ermächtigung zum Erlass

von Rechtsverordnungen nach § 14 Abs. 1 Satz 2
des Gesetzes über den Ladenschluss vom Senat

auf die zuständige Senatsverwaltung
Vom 2. März 2004

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Laden-
schluss in der Fassung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744) wird ver-
ordnet:

§ 1 
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Die Ermächtigung für den Erlass von Rechtsverordnungen nach
§ 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss wird auf die
für das Ladenschlussgesetz zuständige Senatsverwaltung übertra-
gen. Sie erlässt die Rechtsverordnungen im Benehmen mit der für
Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 2. März 2004

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t Heidi K n a k e - W e r n e r

Regierender Bürgermeister Senatorin für Gesundheit,
Soziales und Verbraucherschutz



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 60. Jahrgang Nr. 11 12. März 2004 105

Fünfte Verordnung
zur Änderung der Verwaltungs-Laufbahnverordnung

Vom 9. März 2004

Auf Grund des § 22 Abs. 1 des Laufbahngesetzes in der Fassung
vom 16. Februar 2003 (GVBl. S. 137, S. 200) wird verordnet:

Artikel I

Änderung der Verwaltungs-Laufbahnverordnung

Die Verwaltungs-Laufbahnverordnung in der Fassung vom 25. Ok-
tober 1995 (GVBl. S. 720), zuletzt geändert durch Verordnung vom
19. Juli 2000 (GVBl. S. 391), wird wie folgt geändert:

1. Die Übersicht wird wie folgt geändert:

a) In Abschnitt III § 13 und Abschnitt IV § 18 sind die Worte
„Aufstieg in besonderen Fällen“ durch das Wort „Praxisauf-
stieg“ zu ersetzen.

b) In Abschnitt IV ist nach § 15 folgender § 15 a einzufügen:

„§ 15 a Anerkennung der Prüfungen von Studiengängen an
Hochschulen als Laufbahnbefähigung für den gehobenen
Dienst“

c) In Abschnitt VII § 29 ist das Wort „Befristung“ durch die
Worte „Aufstieg zur besonderen Verwendung“ zu ersetzen.

2. § 13 erhält folgende Fassung:

„§ 13

Praxisaufstieg

(1) Beamten des einfachen Dienstes, die

1. geeignet sind,

2. mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 4 erreicht ha-
ben,

3. sich in einer Dienstzeit (15 Abs. 5 Laufbahngesetz) von min-
destens acht Jahren seit der Anstellung bewährt haben und

4. zu Beginn der Einführung (Absatz 3) das 32. Lebensjahr voll-
endet haben,

kann ein Amt der nächst höheren Laufbahn derselben Fachrich-
tung verliehen werden, wenn ihnen die Befähigung für die Lauf-
bahn nach § 12 Abs. 3 des Laufbahngesetzes zuerkannt worden
ist. § 12 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend.

(2) Die Zulassung zur Einführung in die Aufgaben der nächst
höheren Laufbahn (§ 12 Abs. 3 Satz 1 Laufbahngesetz) setzt vo-
raus, dass ein dienstliches Bedürfnis den Einsatz des Beamten in
der nächst höheren Laufbahn rechtfertigt.

(3) Die Einführung dauert mindestens ein Jahr und soll theo-
retische Lehrveranstaltungen umfassen. Soweit die Beamten
während ihrer bisherigen Tätigkeit schon hinreichende Kennt-
nisse erworben haben, wie sie in der neuen Laufbahn gefordert
werden, kann die Einführungszeit um höchstens drei Monate ge-
kürzt werden.

(4) Das Nähere regeln die Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen für die nächst höhere Laufbahn derselben Fachrichtung.“

3. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt:

„§ 13 a

Aufstieg zur besonderen Verwendung

(1) Beamten des einfachen Dienstes, die

1. geeignet sind,

2. sich mindestens fünf Jahre in einem Amt der Besoldungs-
gruppe A 4 oder einem höheren Amt bewährt und

3. zu Beginn der Einführung (Absatz 3 Nr. 2) das 40. Lebensjahr
vollendet haben,

kann auch ein Amt eines Verwendungsbereichs der nächst höhe-
ren Laufbahn derselben Fachrichtung verliehen werden, wenn
ihnen die Befähigung für den Verwendungsbereich (Absatz 2)
der Laufbahn nach § 12 Abs. 3 Laufbahngesetz zuerkannt wor-
den ist. § 12 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend. Die Befähigung
richtet sich nach Absatz 2.

(2) Der Verwendungsbereich umfasst Dienstposten der nächst
höheren Laufbahn derselben Fachrichtung, deren fachliche An-
forderungen der Beamte durch eine auf Grund fachverwandter
Tätigkeiten und entsprechender beruflicher Erfahrungen zu er-
werbende Befähigung erfüllen kann. Diese können höchstens ei-
nem Amt der Besoldungsgruppe A 7 zugewiesen sein. Die Ver-
wendungsbereiche werden von der obersten Dienstbehörde im
Einvernehmen mit der für die Ordnung der Laufbahn zuständi-
gen obersten Dienstbehörde festgelegt. Der Verwendungsbe-
reich ist in dem Antrag an den Landespersonalausschuss (§ 12
Abs. 3 Satz 4 Laufbahngesetz) zu bezeichnen.

(3) § 13 Abs. 2 bis 4 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass

1. ein dienstliches Bedürfnis den Einsatz des Beamten im Ver-
wendungsbereich der nächsthöheren Laufbahn derselben
Fachrichtung rechtfertigt,

2. sich die Einführung auf Dienstaufgaben des Verwendungsbe-
reichs beschränkt und theoretische Lehrveranstaltungen um-
fassen kann; werden theoretische Lehrveranstaltungen vorge-
schrieben, so sind Leistungsnachweise über die erfolgreiche
Teilnahme nicht zu fordern.“

4. Nach § 15 wird folgender § 15 a eingefügt:

„§ 15 a

Anerkennung der Prüfungen von Studiengängen an
Hochschulen als Laufbahnbefähigung für den gehobenen Dienst

Die Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttechnischen
Dienst der allgemeinen Verwaltung nach § 9 Abs. 4 des Lauf-
bahngesetzes besitzt, wer die Diplomprüfung in dem Studien-
gang „Öffentliche Verwaltungswirtschaft“ an der Fachhoch-
schule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin aufgrund der von
dieser Fachhochschule erlassenen Studienordnung, Praktikums-
ordnung und Diplomprüfungsordnung in den jeweils geltenden
Fassungen erfolgreich abgeschlossen hat. Die Studienordnung
und die Diplomprüfungsordnung bedürfen der Bestätigung nach
§ 122 Abs. 4 des Berliner Hochschulgesetzes.“

5. § 18 erhält folgende Fassung:

„§ 18

Praxisaufstieg

(1) Beamten des mittleren Dienstes, die

1. geeignet sind,

2. mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 8 erreicht haben,

3. sich in einer Dienstzeit (§ 15 Abs. 5 Laufbahngesetz) von
mindestens acht Jahren seit der Anstellung auf Dienstposten
verschiedener Aufgabengebiete bewährt haben und

4. zu Beginn der Einführung (Absatz 3) das 32. Lebensjahr voll-
endet haben,

kann ein Amt der nächst höheren Laufbahn derselben Fachrich-
tung verliehen werden, wenn ihnen die Befähigung für die Lauf-
bahn nach § 12 Abs. 3 des Laufbahngesetzes zuerkannt worden
ist. § 17 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend.

(2) Die Zulassung zur Einführung in die Aufgaben der nächst
höheren Laufbahn (§ 12 Abs. 3 Satz 1 Laufbahngesetz) setzt vo-
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raus, dass ein dienstliches Bedürfnis den Einsatz des Beamten in
der nächst höheren Laufbahn rechtfertigt.

(3) Die Einführung dauert mindestens zwei Jahre und soll the-
oretische Lehrveranstaltungen umfassen. Soweit die Beamten
während ihrer bisherigen Tätigkeit schon hinreichende Kennt-
nisse erworben haben, wie sie in der nächst höheren Laufbahn
gefordert werden, kann die Einführungszeit um höchstens sechs
Monate gekürzt werden.

(4) Das Nähere regeln die Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen für die nächst höhere Laufbahn derselben Fachrichtung.“

6. Nach § 18 wird folgender § 18 a eingefügt:

„§ 18 a

Aufstieg zur besonderen Verwendung

(1) Beamten des mittleren Dienstes, die

1. geeignet sind,

2. sich mindestens fünf Jahre in einem Amt der Besoldungs-
gruppe A 8 oder einem höheren Amt bewährt und

3. zu Beginn der Einführung (Absatz 3 Nr. 2) das 40. Lebensjahr
vollendet haben,

kann auch ein Amt eines Verwendungsbereichs der nächst höhe-
ren Laufbahn derselben Fachrichtung verliehen werden, wenn
ihnen die Befähigung für den Verwendungsbereich (Absatz 2)
der Laufbahn nach § 12 Abs. 3 des Laufbahngesetzes zuerkannt
worden ist. § 17 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend. Die Befähigung
richtet sich nach Absatz 2.

(2) Der Verwendungsbereich umfasst Dienstposten der nächst
höheren Laufbahn derselben Fachrichtung, deren fachliche An-
forderungen der Beamte durch eine auf Grund fachverwandter
Tätigkeiten und entsprechender beruflicher Erfahrungen zu er-
werbende Befähigung erfüllen kann. Diese können höchstens
dem ersten Beförderungsamt zugewiesen sein. Die Verwen-
dungsbereiche werden von der obersten Dienstbehörde im Ein-
vernehmen mit der für die Ordnung der Laufbahn zuständigen
obersten Dienstbehörde festgelegt. Der Verwendungsbereich ist
in dem Antrag an den Landespersonalausschuss (§ 12 Abs. 3
Satz 4 Laufbahngesetz) zu bezeichnen.

(3) § 18 Abs. 2 bis 4 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass

1. ein dienstliches Bedürfnis den Einsatz des Beamten im Ver-
wendungsbereich der nächsthöheren Laufbahn derselben
Fachrichtung rechtfertigt,

2. sich die Einführung auf Dienstaufgaben des Verwendungs-
bereichs beschränkt und theoretische Lehrveranstaltungen
umfassen kann; werden theoretische Lehrveranstaltungen
vorgeschrieben, so sind Leistungsnachweise über die erfolg-
reiche Teilnahme nicht zu fordern.“

7. § 24 erhält folgende Fassung:

„§ 24

Beförderungen

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 darf Beamten erst
verliehen werden, wenn sie sich in einem Amt der Besoldungs-
gruppe A 14 mindestens zwei Jahre bewährt haben.

(2) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 oder ein Amt mit hö-
herem Grundgehalt als dem Endgrundgehalt dieser Besoldungs-
gruppe darf Beamten erst verliehen werden, wenn sie

1. eine Dienstzeit (§ 15 Abs. 5 Laufbahngesetz) von mindestens
sechs Jahren zurückgelegt haben und

2. sich nach der ersten Verleihung eines Amtes des höheren
Dienstes oder eines Richteramtes oder nach erfolgreicher Be-
endigung der laufbahnrechtlichen Probezeit (§ 13 Laufbahn-
gesetz) für die Laufbahn des höheren Dienstes auf Dienstpos-
ten verschiedener Fachgebiete bewährt haben; die Mindest-
dauer der Bewährung in einem Fachgebiet beträgt zwei Jahre.
Eine vergleichbare Tätigkeit bei einem Wirtschafts- oder ge-
meinnützigen Unternehmen ist zu berücksichtigen.

8. § 29 erhält folgende Fassung:

„§ 29

Aufstieg zur besonderen Verwendung

(1) Auf Beamte, die vor dem 1. Januar 2000 zum Aufstieg zur
besonderen Verwendung nach den §§ 13 a, 18 a und 23 a in der
Fassung der Verordnung zur Änderung von Laufbahnverordnun-
gen vom 7. August 1995 (GVBl. S. 643) zugelassen worden sind
und die Einführungszeit erfolgreich abgeschlossen haben, finden
die Vorschriften der §§ 13 b, 18 b und 23 b weiterhin Anwendung.

(2) Auf Beamte, die zum Aufstieg zur besonderen Verwen-
dung nach den §§ 13 a und 18 a in der Fassung der Verordnung
vom 9. März 2004 (GVBl. S. 105) zugelassen werden, finden die
Vorschriften der §§ 13 b und 18 b keine Anwendung.“

Artikel II

Schlussvorschriften

§ 1

Von den Vorschriften des § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Verwal-
tungs-Laufbahnverordnung darf

1. innerhalb von einem Jahr,

2. innerhalb von sechs Jahren bei Beamten, die zum Zeitpunkt der
Beförderung das 59. Lebensjahr vollendet haben,

nach Inkrafttreten dieser Verordnung abgewichen werden, wenn
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung eine Beförderung ohne
Erfüllung der dort genannten Voraussetzungen rechtfertigen.

§ 2

Die Senatsverwaltung für Inneres wird ermächtigt, die Verwal-
tungs-Laufbahnverordnung in der geltenden Fassung bekannt zu ge-
ben und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu bereinigen.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. März 2004

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t Dr. Ehrhart K ö r t i n g

Regierender Bürgermeister Senator für Inneres
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans V-3

im Bezirk Friedrichshain- Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain
Vom 9. März 2004

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I
S. 2850/ 2852), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan V-3 vom 2. Juli 2003 mit Deckblatt vom

11. November 2003 für die Grundstücke Mühlenstraße 4–11, 31–33,
eine Teilfläche des Grundstücks Mühlenstraße 12–30 und eine Teil-
fläche des Rummelsburger Platzes im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg, Ortsteil Friedrichshain wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-

richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und
Bauen, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Fachbereich Ver-
messen, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können
beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung
Stadtentwicklung und Bauen, Amt für Stadtplanung und Vermes-
sung, Fachbereich Stadtplanung und beim Bauaufsichtsamt, kosten-
frei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetzbuchs bezeichnet
oder die im Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthal-
ten sind, innerhalb eines Jahres,

2. Mängel der Abwägung innerhalb von sieben Jahren
seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber dem
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin geltend machen;
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll,
ist darzulegen. Nach § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und nach
§ 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie des
Abwägungsgebots nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen
unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. März 2004

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

P o s t l e r S c h u l z

stellv. Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Bauen
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